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Neufassung der örtlichen Bauvorschrift über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen, Werbeanlagen und Warenautomaten in der 
Altstadt von Quedlinburg (Gestaltungssatzung) 

Abwägung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der Beteiligung der TÖB und der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. §§ 3 und 4 BauGB 

 
 

Beteiligte TÖB:  

1. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) Direktion Magdeburg 
2. BVVG - Niederlassung Magdeburg 
3. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistung der Bundeswehr - Referat Infra I 3 
4. Eisenbahn-Bundesamt 
5. Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen - Referat 226 Richtfunk,    

Flug-, Navigations- und Ortungsfunk 
6. Bundesagentur für Arbeit Agentur für Arbeit Quedlinburg 
7. Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt Referat 24 - Sicherung der Landesentwicklung 
8. Landesverwaltungsamt 
9. Landesbetrieb für Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt Technisches Büro Magdeburg - Team N 22 
10. Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 
11. ALFF - Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten – Mitte 
12. Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt Regionalbereich West Liegenschaftsmanagement 
13. LHW - Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Flussbereich Halberstadt 
14. Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
15. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Abt. Bodendenkmalpflege 
16. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege 
17. Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt Dez. 53 
18. Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt Fachbereich 1 Verwaltung 
19. Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt Betreuungsforstamt Flechtingen 
20. Landkreis Harz 
21. Regionale Planungsgemeinschaft Harz 
22. Stadtwerke Quedlinburg GmbH 
23. Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz 
24. Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR enwi 
25. 50Hertz Transmission GmbH TG Netzbetrieb 
26. Getec Energie Holding GmbH 
27. e on Avacon Netz GmbH 
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28. Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH, Standort Markkleeberg 
29. Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 
30. Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH 
31. Mineralölverbundleitung Schwedt GmbH Abt. Standortwesen 
32. GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation mbH 
33. Evangelische Kirchengemeinde Quedlinburg 
34. Katholische Pfarrei St. Mathilde 
35. Siebenten-Tags-Adventisten 
36. Bund Evangelischer-Freikirchlicher Gemeinden 
37. Johannische Kirche 
38. Stadt Ballenstedt 
39. Stadt Thale 
40. Verbandsgemeinde Vorharz 
41. Stadt Halberstadt 
42. Stadt Wernigerode 
43. Stadt Harzgerode 
44. Autobahn GmbH Niederlassung Ost 
45. Industrie- und Handelskammer Magdeburg Referat Raumordnung 
46. Handwerkskammer Magdeburg 
47. Kreishandwerkerschaft Harz-Bode 
48. Deutscher Wetterdienst 
49. Unterhaltungsverband Selke / Obere Bode Geschäftsstelle Quedlinburg 
50. Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord Polizeirevier Harz, zentrale Aufgaben Vorg 
51. Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg 
52. Regionalverband der Gartenfreunde Quedlinburg e. V. 
53. Deutsche Bahn AG DB Immobilien Region Südost, Niederlassung Leipzig 
54. Harzer Schmalspurbahnen GmbH 
55. Harzer Verkehrsbetriebe GmbH 
56. Deutsche Telekom Technik GmbH 
57. Deutsche Post AG 
58. ICOMOS 
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Gemäß § 1 Abs. 7 sowie § 1a Abs. 5 BauGB sind bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes die öffentlichen und privaten Belange gegen-
einander und untereinander gerecht abzuwägen. Gemäß § 2 Abs. 3 BauGB sind daher alle offensichtlich erkennbaren oder vorgetrage-
nen schutzwürdigen Belange, die mehr als geringfügige Bedeutung haben und daher für die Abwägung von Bedeutung sind (Abwä-
gungsmaterial) zu ermitteln und zu bewerten. Diese Vorschriften sind gemäß § 85 Abs. 3 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
auch bei der Aufstellung und Änderung von örtlichen Bauvorschriften anzuwenden. 
 
Bei allen hier vorliegenden Stellungnahmen zum Entwurf kann zur Prüfbarkeit Einsicht in diese genommen werden. 
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Bundesbehörden 
 

 
Lfd.-
Nr. 

 
Träger öffentlicher Belange 
Sonst. Interessenvertretungen 
Anregungen, Hinweise, Bedenken 
 
 

 
Stellungnahme 
vom 
 

 
Abwägung (A) 

 
Abwägungsvorschlag (B) 

3. Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr 
 
„…vorbehaltlich einer gleichblei-
benden Sach- und Rechtslage 
werden Verteidigungsbelange 
nicht beeinträchtigt. Es bestehen 
daher zum angegebenen Vorha-
ben seitens der Bundeswehr als 
Träger öffentlicher Belange keine 
Einwände…“ 

31.07.2024  
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
Berücksichtigung 

4. Eisenbahnbundesamt 
 
„Die anliegende Stellungnahme 
des Eisenbahn-Bundesamtes vom 
09.02.2024 gilt weiterhin fort…“ 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf: 
„…Hinsichtlich der Neufassung der 
Gestaltungssatzung bestehen sei-
tens des Eisenbahn-Bundesamtes 
keine grundsätzlichen Bedenken. 
Ich möchte jedoch darauf hinwei-
sen, dass die DB InfraGO AG (vor-
mals DB Netz AG) und die Harzer 
Schmalspurbahnen GmbH als Ei-

31.07.2024  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH 
wurden beteiligt. Seitens der Deutschen 
Bahn wurde die Deutsche Bahn AG DB 
Immobilien Region Südost, Niederlassung 
Leipzig beteiligt. 
 

 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
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Lfd.-
Nr. 

 
Träger öffentlicher Belange 
Sonst. Interessenvertretungen 
Anregungen, Hinweise, Bedenken 
 
 

 
Stellungnahme 
vom 
 

 
Abwägung (A) 

 
Abwägungsvorschlag (B) 

senbahninfrastrukturunterneh-
men ebenfalls am Verfahren zu 
beteiligen sind…“ 

5. Bundesnetzagentur 
Referat 226 Richtfunk 
 
„…Da eine Betroffenheit des Richt-
funks durch die Planung unwahr-
scheinlich ist, erfolgt unsererseits 
keine weitere Bewertung. Ein 
möglicher Grund dafür ist: 
1. Die Baumaßnahme weist 
eine geringe Bauhöhe auf. Es 
handelt sich dabei um einen Be-
bauungsplan mit einer Bauhöhe 
von unter 20 Meter oder um eine 
Solar- bzw. Photovoltaik-
Freifläche oder um sonstige Pla-
nung mit geringer Bauhöhe, z. B. 
Flurbereinigung, Gastransportlei-
tung. Eine Richtfunk-
Untersuchung zu solchen Planun-
gen ist nicht erforderlich. 
2. Die Bauhöhe ist unbe-

kannt oder bleibt unverändert. 
3. Flächennutzungspläne, 
Regionalpläne, Raumordnungs-
pläne oder Entwicklungspro-
gramme sind planungsrechtliche 

24.07.2024  
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
 
 
Berücksichtigung 
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Lfd.-
Nr. 

 
Träger öffentlicher Belange 
Sonst. Interessenvertretungen 
Anregungen, Hinweise, Bedenken 
 
 

 
Stellungnahme 
vom 
 

 
Abwägung (A) 

 
Abwägungsvorschlag (B) 

Maßnahmen, die sich in einem 
früheren Planungsstadium befin-
den. Im nachgelagerten Verfah-
ren wird konkrete Baumaßnahme 
erneut angefragt.“ 

 
Landesbehörden 
 

 
Lfd.-
Nr. 

 
Träger öffentlicher Belange 
Sonst. Interessenvertretungen 
Anregungen, Hinweise, Bedenken 
 

 
Stellungnahme 
vom 
 

 
Abwägung (A) 

 
Abwägungsvorschlag (B) 

7. Ministerium für Infrastruktur und 
Digitales des Landes Sachsen-
Anhalt 
 
„…Diesen Vorgang habe ich zu-
ständigkeitshalber der unteren 
Landesentwicklungsbehörde des 
Landkreises Harz zur weiteren 
Bearbeitung übergeben…“ 

08.07.2024  
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
Kein Abwägungsbedarf 
 

8. Landesverwaltungsamt 
Referat 407 
 
„…Die Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege für die 
Neufassung der hier benannten 
Gestaltungssatzung vertritt die 
Naturschutzbehörde des Landkrei-

 
10.07.2024 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 
 
 
Kein Abwägungsbedarf 
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ses Harz. 
Hinweis: Umweltschadensgesetz 
und Artenschutzrecht sind zu be-
achten. Ich verweise in diesem 
Zusammenhang insbesondere auf 
§ 19 BNatSchG i. V. m. dem Um-
weltschadensgesetz (vom 10. Mai 
2007, BGBl. Teil I S. 666) sowie auf 
die §§ 44 und 45 BNatSchG.“ 
 
Referat 404 
 
„…im Rahmen der Beteiligung als 
Träger öffentlicher Belange teile 
ich Ihnen mit, dass durch die Neu-
fassung der Gestaltungssatzung 
hier: Verfahren nach § 4 Abs. 2 
BauGB der Stadt Quedlinburg kei-
ne wahrzunehmenden Belange in 
Zuständigkeit des Referats 404 – 
Wasser - berührt werden…“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.07.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auswirkungen auf die Umwelt werden im 
Umweltbericht abgearbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wir zur Kenntnis genommen. 
Auswirkungen auf die Umwelt werden im 
Umweltbericht abgearbeitet. 
 

 
Beachtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beachtung 
 

9. Landesbetrieb für Bau- und Lie-
genschaftsmanagement Sachsen-
Anhalt 
 
„…Nach meiner Recherche konn-
ten Grundstücke des Landes Sach-
sen-Anhalt festgestellt werden, 
welche sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft der Maßnahme 
befinden bzw. mittelbar oder un-
mittelbar davon betroffen sind 
(siehe beigefügte Anlage). 

09.07.2024 
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Hier handelt es sich um wasser-
wirtschaftliche Flächen, welche 
dem Landesbetrieb für Hochwas-
serschutz und Wasserwirtschaft 
Sachsen-Anhalt zur Verwaltung 
und Bewirtschaftung zugeordnet 
sind. Ihre Anfrage habe ich ent-
sprechend weitergeleitet.  
 
Ich bitte Sie, sich in der weiteren 
Kommunikation zu Ihrer Anfrage 
an den 
Landesbetrieb für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft 
Sachsen-Anhalt 
Postfach 4064 
39015 Magdeburg 
als zuständige Dienststelle zu rich-
ten. 
Außerdem handelt es sich um 
Flächen, welche der Kulturstiftung 
Sachsen-Anhalt zur Verwaltung 
und Bewirtschaftung zugeordnet 
sind. Ihre Anfrage habe ich ent-
sprechend weitergeleitet.  
 
Ich bitte Sie, sich in der weiteren 
Kommunikation zu Ihrer Anfrage 
an den 
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt 
Am Schluß 4 
39279 Gommern 
als zuständige Dienststelle zu rich-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für den Flussbereich Halberstadt wurde 
der Landesbetrieb für Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft als Träger öffentli-
cher Belange beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kein Abwägungsbedarf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Abwägungsbedarf 
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ten. 
 
Ich verweise auf meine E-Mail 
vom 04.12.2023 „Neufassung der 
Gestaltungssatzung…“. 
 
Stellungnahme vom 04.12.2023 
inhaltsgleich mit aktueller Stel-
lungnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Kein Abwägungsbedarf 

10. Landesamt für Geologie und 
Bergwesen Sachsen-Anhalt 
 
„…Durch die zuständigen Fachde-
zernate der Bereiche Bergbau und 
Geologie des LAGB erfolgten Prü-
fungen zu Ihrer Anfrage, um Sie 
auf mögliche bergbauliche / geo-
logische Beeinträchtigungen hin-
weisen zu können.  
Aus den Bereichen Bergbau und 
Geologie kann Ihnen Folgendes 
mitgeteilt werden: 
 
Bergbau  

„…Belange, die das LAGB, Dezer-
nat Markscheide- und Berecht-
samswesen sowie Altbergbau zu 
vertreten hat, stehen dem Vorha-
ben/ den Planungen nicht entge-
gen…“ 
  
Geologie  
„…Geologische Belange stehen 

22.07.2024  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Kein Abwägungsbedarf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
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dem Vorhaben nicht entgegen. Die 
Stellungnahme zum Vorentwurf ist 
weiterhin gültig. Zum Entwurf 
liegen keine neuen Hinweise 
vor…“ 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf: 
Ingenieurgeologie  
„Vom tieferen Untergrund ausge-
hende, geologisch bedingte Beein-
trächtigungen der Geländeober-
fläche sind uns im Bereich des 
Vorhabens nicht bekannt. Bezüg-
lich des Vorhabens gibt es nach 
unseren derzeitigen Erkenntnissen 
aus ingenieurgeologischer Sicht 
keine Bedenken… 
 
Hydrogeologie  
Im Plangebiet ist überwiegend mit 
Grundwasserständen weniger als 
5 m unter Gelände zu rechnen. 
Speziell im Nordostteil können 
witterungsbedingt zeitweise 
Grundwasserstände weniger als 2 
m unter Gelände auftreten.  
Der Südwestrand des Geltungsbe-
reiches befindet sich im Wasser-
schutzgebiet „Quedlinburg – 
Brühlpark“. Dem Schutz des 
Grundwassers ist dort Vorrang 
einzuräumen. Details zum Wasser-
schutzgebiet und mögliche Rest-

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wir zur Kenntnis genommen. 
Auswirkungen auf die Umwelt werden im 
Umweltbericht abgearbeitet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beachtung 
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riktionen erteilt die untere Was-
serbehörde des Landkreises 
Harz…“…“ 

13. Landesbetrieb für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft 
Sachsen-Anhalt 
 
„… Die Stellungnahme des LHW 
175/2023 vom 6.12.2023 behält 
weiterhin Ihre Gültigkeit. Die im 
Plangebiet befindlichen Gewässer 
1. Ordnung sind von der Neufas-
sung der Erhaltungs- und Gestal-
tungssatzung nicht betroffen. Es 
bestehen gegen die Neufassung 
der Satzung durch die Stadt Qued-
linburg keine Einwände…“ 
 
Stellungnahme vom 06.12.2023 
inhaltsgleich mit aktueller Stel-
lungnahme 

23.07.2024  
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
Berücksichtigung 

14. Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation 
 
„…zur Planung selbst habe ich 
keine Bedenken oder Anregungen. 
Im Stadtgebiet befinden sich ge-
setzlich geschützte Lage- und Hö-
henfestpunkte der Festpunktfel-
der Sachsen-Anhalts (VermGeoG 
LSA, § 5). Unvermeidbare Verän-
derungen oder Zerstörungen die-
ser Festpunkte durch konkrete 

02.07.2024  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Berücksichtigung 
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Maßnahmen sind dem LVermGeo 
Magdeburg, Dezernat 43, E-Mail: 
nachweis.ffp@sachsen-anhalt.de 
rechtzeitig vorab zu melden. Die 
Koordinaten und die Beschreibun-
gen der Punkte können hier eben-
so abgefordert werden. Bei Eigen-
tümerwechsel von Flurstücken, 
auf denen sich Festpunkte befin-
den, sind die neuen Eigentümer 
durch das beiliegende Merkblatt 
über das Vorhandensein des Fest-
punktes zu informieren…“ 

16 Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie 
 
„…zum Verfahren der Neufassung 
der Gestaltungssatzung hatten wir 
per mail vom 09.02.2024 Stellung 
genommen (s u.). 
Die Neufassung der Gestaltungs-
satzung geht in ihren Grundaussa-
gen aus denkmalfachlicher Sicht in 
Ordnung. Das Thema der Fotovol-
taik ist im Bereich des Welterbes 
mit hoher Sensibilität zu betrach-
ten. Der geplante Runderlass des 
LSA (Entwurf 06/2024), die Kern- 
und Pufferzonen betreffend, ist 
noch nicht erschienen. Er wird 
gegenüber dem Runderlass vom 
22.12.2023 Ausnahmen formulie-
ren, die im denkmalrechtlichen 

16.09.2024  
 
 
Siehe unten 
 
 
 
Die Bewahrung des außergewöhnlichen, 
universellen Wertes, den die Altstadt dar-
stellt, ist das Ziel aller Regeln der Gestal-
tungssatzung. 
Die Ansicht der Dachlandschaft soll durch 
differenzierte Regeln für vom öffentlichen 
Verkehrsraum einsehbare und nicht ein-
sehbare Solaranlagen geschützt werden. 
Einsehbare Anlagen müssen sehr hohen 
gestalterischen Anforderungen angepasst 
werden bzw. können nur eingeschränkt 
zugelassen werden, damit die Dachland-
schaft nicht dominiert wird. 

 
 
 
 
 
 
 
Beachtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nachweis.ffp@sachsen-anhalt.de
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Genehmigungsverfahren über eine 
Welterbeunverträglichkeitsprü-
fung (Erhaltung der historischen 
Dachlandschaft!) gedeckt sind. 
Wie sich in den aktuell laufenden 
Antragsverfahren zeigt, bewährt 
sich die Einzelfallprüfung zwischen 
den beteiligten Partnern, Stadt, 
UDB u. LDA nach wie vor…“ 
 
Stellungnahme vom 09.02.2024 
 
„…Den vorgeschlagenen Änderun-
gen der Gestaltungssatzung kann 
aus denkmalfachlicher Sicht weit-
gehend gefolgt werden. Sehr sen-
sibel ist mit der Öffnungsklausel 
im § 13 a der Satzung, der eine 
künftige Zulässigkeit von Photo-
voltaikanagen auf Hauptgebäuden 
in Ausnahmefällen zulässt, umzu-
gehen. 
 
Aus Sicht der Denkmalpflege ist es 
wichtig hervorzuheben, dass zu-
künftig alle Anträge weiterhin der 
Einzelfallprüfung unterliegen. 
Auch die in Aussicht gestellte neue 
Verwaltungsvorschrift des Landes 
Sachsen-Anhalt zur weitgehenden 
Zulässigkeit von Photovoltaikanla-
gen auf Denkmalen, nimmt aus-
drücklich die Kern- und Pufferzo-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Einzelfallprüfung ist das Kernelement 
der Genehmigung und wird daher explizit 
in der Gestaltungssatzung erwähnt, um 
Missverständnisse seitens der Öffentlich-
keit zu vermeiden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beachtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beachtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

nen der Welterbstätten des Lan-
des, namentlich Quedlinburg, Eis-
leben, Wittenberg, Naumburg und 
Dessau sowie das Wörlitzer Gar-
tenreich davon aus. Die bisherige 
Praxis der Einzelfallprüfung in der 
WES Quedlinburg hat bewiesen, 
dass rund 60 PV- Anlagen im vom 
öffentlichen Raum aus nicht sicht-
barer Lage im Bereich der Welter-
bekern- und Pufferzone und mit-
hin des Geltungsbereiches der 
Gestaltungssatzung als genehmi-
gungsfähig eingestuft wurden. 
 
Alternativ ist der WES Quedlinburg 
zu empfehlen, den bereits einge-
schlagenen Weg der Ausweisung 
und Umsetzung von PV- Großanla-
gen im Außenbereich unter Betei-
ligung der Bürger weiter zu verfol-
gen…“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausweisung von Freiflächenanlagen im 
Umland steht derzeit vielen raumordneri-
schen Grundsätzen und Zielen sowie Um-
weltschutzzielen entgegen und kann da-
her nur in engen Grenzen erfolgen. Die 
Zulassung denkmalgerechter Solaranlagen 
stellt die mit zahlreichen Umweltschutz-
zielen verträglichste Lösung dar. Die 
grundgesetzlich geschützte Privatnützig-
keit des Eigentums kann nur beschränkt 
werden, wenn es kein milderes Mittel gibt. 
Grundstückseigentümer, deren Gebäude 
mit denkmalgerechten Solaranlagen ver-
sehen werden könnten, auf schwer um-
setzbare Gemeinschaftsanlagen zu ver-
weisen, würden so in der Wahrnehmung 
ihrer Rechte unverhältnismäßig gehindert 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
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17. Landesamt für Verbraucherschutz 
Sachsen-Anhalt 
 
„…Hinsichtlich der Beteiligung im 
o.g. Verfahren bestehen zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt keine Ein-
wände gegen die oben genannte 
Satzung, da Belange, die dem Ar-
beitsschutzrecht entgegenstehen 
nicht bekannt sind..." 

05.07.2024  
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Berücksichtigung 

19. Landeszentrum Wald Sachsen-
Anhalt 
 
„…hierzu ergeht Fehlmeldung 
seitens des LZW, da keine Betrof-
fenheit der forstrechtlichen Be-
lange erkennbar ist…“ 

01.07.2024  
 
 
Der Hinweis wir zur Kenntnis genommen. 
Auswirkungen auf die Umwelt werden im 
Umweltbericht abgearbeitet. 
 

 
 
 
Beachtung 

 
 
 
Landkreisbehörden und Regionalplanung 
 
Lfd.-
Nr. 

 
Träger öffentlicher Belange 
Sonst. Interessenvertretungen 
Anregungen, Hinweise, Bedenken 
 

 
Stellungnahme 
vom 
 

 
Abwägung (A) 

 
Abwägungsvorschlag (B) 

20. Landkreis Harz 
 
„…die Oberste Landesentwick-
lungsbehörde hat mit mail vom 
08.07.2024 die Unterlagen zur 
Neufassung der Gestaltungssat-
zung der Altstadt der Welterbe-
stadt Quedlinburg (einschließlich 

22.07.2024 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

 
 
Kein Abwägungsbedarf 
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der Abforderung der landesplane-
rischen Abstimmung) gemäß 
RdErl. über die Zusammenarbeit 
der Obersten mit den Unteren 
Landesentwicklungsbehörden im 
Rahmen der landesplanerischen 
Abstimmung nach dem LEntwG 
LSA, Pkt 3.3 Abs. 1 m) vom 
1.11.2018) zuständigkeitshalber 
an die Untere Landesentwick-
lungsbehörde beim Landkreis 
Harz übergeben. 
 
Mit der vorliegenden Neufassung 
der Gestaltungssatzung soll vor 
allem die Zulässigkeit von Anlagen 
zur Nutzung solarer Strahlungs-
energie im Bereich der Dachfla-
chen in der Altstadt von Quedlin-
burg, flächenmäßig abgegrenzt 
gemäß Anlage 2 der Unterlagen, 
neugeregelt werden. Ziel ist die 
Schaffung der planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die 
Nutzung von Dachflächen zum 
Bau und Betrieb von entspre-
chenden Anlagen, u.a Solaranla-
gen und PV-Anlagen. Bereits zum 
Vorentwurf hat die Untere Lan-
desentwicklungsbehörde mit 
Schreiben vom 04.03.2024 Stel-
lung genommen. Der Geltungsbe-
reich des nunmehr vorliegenden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Abwägungsbedarf 
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Satzungsentwurfes wurde margi-
nal vergrößert und enthält weite-
re Festsetzungen zur Fassadenbe-
grünung, Werbeanlagen und Klar-
stellungen zum bisherigen Rege-
lungsinhalt. 
 
Gemäß RdeErl. über die Zusam-
menarbeit der Obersten mit den 
Unteren Landesentwicklungsbe-
hörden im Rahmen der landes-
planerischen Abstimmung nach 
dem LEntwG LSA, Pkt 3.3 Abs. 2 
(vom 1.11.2018) halte ich meine 
Bewertung vom 04.03.2024, dass 
die Neufassung der Gestaltungs-
satzung der Altstadt der Welter-
bestadt Quedlinburg nicht raum-
bedeutsam im Sinne von raumbe-
anspruchend oder raumbeeinflus-
send ist, aufrecht. Eine Abstim-
mung gemäß 8 13 Abs. 1 LEntwG 
LSA ist somit nicht erforderlich. 
 
Für den Geltungsbereich der vor-
liegenden Satzung bestehen ver-
schiedene raumordnerische Ziel-
bindungen. Der Regelungsinhalt 
der vorliegenden Satzung wirkt 
insbesondere auf das festgesetzte 
Ziel der Raumordnung im REP 
Harz für die WES Quedlinburg: 
Vorrangstandort für Kultur- und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel der Neufassung der Gestaltungssat-
zung ist es, die aktuellen Entwicklungen im 
Bereich der Energieerzeugung mittels Nut-
zung solarer Strahlungsenergie mit dem 
Status der Altstadt als Welterbe in Ein-
klang zu bringen. Hierbei ist dem mittler-
weile erhöhten Gewicht, das der Erzeu-
gung erneuerbarer Energien in Abwä-
gungsprozessen verliehen wurde, Rech-

 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beachtung 
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Denkmalpflege „Quedlinburg 
UNESCO Weltkulturerbestadt mit 
Stiftsschloss und -kirche, Wiperti-
Kloster und Parkanlagen“ sowie 
die daraus resultierende Zielfest-
setzung, dass 
- erhebliche visuelle Beeinträchti-
gungen des genannten Vor-
rangstandortes durch Maßnah-
men der Siedlungs- und Wirt-
schaftsentwicklung, des Rohstoff-
abbaus, energiewirtschaftlicher 
oder verkehrstechnischer Art 
nicht zulässig sind. 
Durch den Träger der Satzung ist 
sicherzustellen, dass die Umset-
zung von Maßnahmen, die auf 
Grund der Regelungen in der Neu-
fassung der Erhaltungs- und Ge-
staltungssatzung vorgenommen 
werden, nicht dazu führen, dass 
die raumordnerische Zielbindung 
„Vorrangstandort für Kultur- und 
Denkmalpflege „Quedlinburg 
UNESCO Weltkulturerbestadt mit 
Stiftsschloss und -kirche, Wiperti- 
Kloster und Parkanlagen“ erheb-
lich beeinträchtigt und damit ggf. 
in Frage gestellt wird. Hier ist 
insbesondere die Stellungnahme 
der, für das Welterbe zuständigen 
Behörde zu beachten. 
Aus Sicht der ULEntwBeh. kann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nung zu tragen. Ebenso sind auch andere 
Ziele der Raumordnung zu beachten, wie 
z.B. das Freihalten der bisher unversiegel-
ten Flächen für den Erhalt des Naturhaus-
haltes. 
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der vorliegenden Entwurfsfassung 
unter Beachtung der vorgenann-
ten Forderung zugestimmt wer-
den…“ 
 
Untere Denkmalschutzbehörde 
 
„…Gemäß den Runderlass 12/23 
Staatskanzlei und Ministerium für 
Kultur wird unter A Anwendungs-
bereich , Pkt. 3 Schutzbereiche die 
UNESCO-Welterbestätten ausge-
nommen. Eine Beeinträchtigung 
für das Welterbe (Kernzone) 
durch PV-Anlagen ist auszuschlie-
ßen. Die Öffnungsklausel im § 13 
a der Satzung, der eine künftige 
Zulässigkeit von Photovoltaikana-
gen auf Hauptgebäuden in Aus-
nahmefällen zulässt, wäre aus 
denkmalpflegerischer Sicht nur 
auf hofseitige Dachflächen von 
Gebäuden anzuwenden. Straßen-
seitige Dachflächen, einsehbar an 
Plätzen und Straßen in der Kern-
zone des Welterbes sind sicherlich 
als erhebliche Beeinträchtigung 
anzusehen. Insofern wäre die 
pauschale „Zulässigkeit auf 
Hauptgebäuden“ im Bezug „stra-
ßenseitig“ zu hinterfragen bzw. 
näher zu definieren. Aus denkmal-
fachlicher Sicht bleibt eine Einzel-

 
 
 
 
 
17.09.2024 

 
 
 
 
 
 
 
Der Geltungsbereich der Gestaltungssat-
zung umfasst auch kleinere Bereiche, die 
nicht im Welterbegebiet liegen, sondern 
der Pufferzone. Alle Regelungen der Ge-
staltungssatzung müssen daher die unter-
schiedlichen Schutzniveaus berücksichti-
gen. 
Die Annahme einer „pauschalen“ Zulässig-
keit trifft nicht zu, da sämtliche Solaranla-
gen, d.h. in der Pufferzone als auch im 
Welterbegebiet, die vom öffentlichen 
Straßenraum einsehbaren und die nicht 
einsehbaren nur ausnahmsweise zulässig 
sind. Die Anforderungen an einsehbare 
Solaranlagen sind zudem an die baulichen 
Gegebenheiten des jeweiligen Daches 
angepasst. Gerade die besonders schüt-
zenswerten Dächer müssen besonders 
hochwertige, d.h. nicht beeinträchtigende 
Anlagen erhalten. 
Es ist zudem zu beachten, dass die Neufas-
sung der Gestaltungssatzung auf die reine 
Sichtbarkeit abstellt, bevor die Wahr-
nehmbarkeit und der Störungsgrad einer 
Anlage betrachtet werden. Der mit der 
Neufassung eingeräumte Ermessensspiel-

 
 
 
 
 
 
 
Beachtung 
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fallprüfung, wie sie bisher im 
Welterbegebiet angewandt 
wird…“ 

raum muss aus dem Satzungstext hervor-
gehen, um dem Bestimmtheitsgebot zu 
entsprechen und dennoch einen Spiel-
raum bei der Beurteilung einer Anlage zu 
erhalten. 
In der Folge widerspricht der Entwurf der 
Neufassung der Gestaltungssatzung nicht 
dem Ansatz der denkmalrechtlichen Ein-
zelfallprüfung. Diese wird unter den geän-
derten Rahmenbedingungen des EEG 2023 
erst ermöglicht. 

21. Regionale Planungsgemeinschaft 
Harz 
 
„…Für unseren Zuständigkeitsbe-
reich sind die Belange der Raum-
ordnung auf der Ebene der Lan-
desplanung im Landesentwick-
lungsplan 2010 des Landes Sach-
sen-Anhalt (LEP2010) vom 
16.02.11 (GVBl. LSA Nr. 6/2011 
vom 11.03.11) per Verordnung 
geregelt. Auf der Ebene der Regi-
onalplanung sind entsprechend § 
4 Raumordnungsgesetz (ROG) die 
im Regionalen Entwicklungsplan 
für die Planungsregion Harz (REP 
Harz) verankerten Ziele der 
Raumordnung von öffentlichen 
Stellen bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen in 
Abwägungs- und Ermessensent-
scheidungen zu beachten und 

30.07.2024  
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beachtung 
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Grundsätze sowie sonstige Erfor-
dernisse der Raumordnung zu 
berücksichtigen. Der REPHarz in 
der Beschlussfassung vom 
09.03.09 wurde mit der öffentli-
chen Bekanntmachung vom 
23.05.09 in der Planungsregion 
Harz in Kraft gesetzt. Danach er-
folgte die 1. und 2. Änderung des 
REPHarz, in Kraft getreten durch 
öffentliche Bekanntmachung vom 
22.05./29.05.10 sowie die Ergän-
zung des REP Harz um den Teilbe-
reich Wippra, in Kraft getreten 
durch die öffentliche Bekanntma-
chung vom 23.07./ 30.07.11. Die 
(Teil-) Fortschreibung des REPHarz 
zum Sachlichen Teilplan „Zentral-
örtliche Gliederung“ erlangte mit 
Bekanntmachungen vom 22. und 
29.09.18 ihre Rechtskraft und löst 
damit die bisherigen Regelungen 
zur zentralörtlichen Gliederung 
gemäß Pkt. 4.2. des REPHarz ab. 
Mit Bekanntmachung vom 
19.12.15 wurde die Planungsab-
sicht zur (Teil-) Fortschreibung des 
REPHarz zum Sachlichen Teilplan 
„Erneuerbare Energien-Wind-
energienutzung“ öffentlich be-
kannt gemacht. Am 06.07.2021 
hat die Regionalversammlung den 
Entwurf dieses Sachlichen Teilpla-
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nes mit Umweltbericht für das 
Anhörungs- und Beteiligungsver-
fahren freigegeben. Damit haben 
die im Entwurf des Teilplanes 
enthaltenden in Aufstellung be-
findlichen Ziele der Raumordnung 
den Charakter von sonstigen Er-
fordernissen der Raumordnung 
gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG.  
Die beabsichtigten Änderungen in 
der Erhaltungs- und Gestaltungs-
satzung der Welterbestadt Qued-
linburg betreffen vor allem die 
Zulässigkeit von Solaranlagen im 
Bereich der Dachflächen in der 
Altstadt von Quedlinburg. Hier 
soll die Satzung z.T. neu gefasst 
werden und unter Maßgaben eine 
Öffnung zum Bau von PV-Anlagen 
ermöglichen.  
Die Gültigkeit unserer vorherigen 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
vom 06.12.2023 bleibt bestehen. 
Es ist sicherzustellen, dass der 
Vorrangstandort für Kultur- und 
Denkmalpflege nicht erheblich 
visuell beeinträchtigt oder ge-
fährdet wird, wenn die erweiter-
ten Festsetzungen und Maßgaben 
gemäß der Begründung zur Ge-
staltungssatzung umgesetzt wer-
den. 
Durch die Regionale Planungsge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Neufassung der Gestaltungssatzung 
erfolgt unter der Prämisse, dass der Status 
des Welterbes nicht gefährdet wird. Es 
sollen aber alle unter dieser Prämisse in-
nerhalb des aktuellen rechtlichen Rah-
mens zulässigen Nutzungen ermöglicht 
werden. Damit wird den Gebäuden eine 
zukunftsfähige, mindestens auf Eigenver-
sorgung abzielende Energieversorgung 
geboten, was die dauerhafte Nutzung bzw. 
die Wiedernutzbarmachung von Gebäu-
den sichern soll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beachtung 
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meinschaft wird Ihnen mitgeteilt, 
ob und welche in Aufstellung be-
findlichen Ziele der Raumordnung 
vom Vorhaben betroffen sind. Das 
Vorhaben ist mit den in Aufstel-
lung befindlichen Zielen unserer 
derzeitigen Teilfortschreibung 
„Erneuerbare Energien-Wind-
energienutzung“ des REPHarz 
vereinbar. Die mit den Änderun-
gen verbundenen Möglichkeiten 
zum Bau von Solaranlagen an und 
auf Gebäuden entspricht dem G4 
im Pkt. 3.4 dieser Teilfortschrei-
bung und wird aus Sicht der Regi-
onalplanung unter Beachtung 
obiger Aussagen zum Vorrang-
standort für Kultur- und Denk-
malpflege begrüßt.  
Ich weise darauf hin, dass es sich 
um den 1. Entwurf des SaTP Er-
neuerbare Energien – Windener-
gienutzung handelt und sich im 
Laufe des Aufstellungsverfahrens 
Änderungen ergeben können…“ 
 
Stellungnahme vom 06.12.2023 
inhaltsgleich mit aktueller Stel-
lungnahme 
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Versorgungsträger 
 

 
Lfd.-
Nr. 

 
Träger öffentlicher Belange 
Sonst. Interessenvertretungen 
Anregungen, Hinweise, Bedenken 
 

 
Stellungnahme 
vom 
 

 
Abwägung (A) 

 
Abwägungsvorschlag (B) 

22. Stadtwerke Quedlinburg GmbH 
 
„…Seitens der Stadtwerke Qued-
linburg GmbH bestehen keine 
Einwände. Bezüglich zur Schaf-
fung zusätzlicher Möglichkeiten 
für die Nutzung von erneuerbaren 
Energien, insbesondere von Pho-
tovoltaik-Anlagen auf Dachflächen 
sind zur Erweiterung unserer 
netztechnischen Anlagen und 
Leitungsnetze Voraussetzungen 
für Leitungswege und Standorte 
einzuplanen…“ 

03.07.2024  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Festlegung von Standorten und Lei-
tungswegen ist im Rahmen einer auf die 
rein äußere Gestaltung von baulichen An-
lagen ausgerichteten örtlichen Bauvor-
schrift nicht möglich. Solche Vorgaben 
können z.B. nur durch eine Bauleitplanung 
erfolgen. Mit dem derzeit gültigen Runder-
lass bezgl. Solaranlagen auf Denkmalen ist 
eine denkmalrechtliche Zulässigkeit meist 
nur bei reinem Eigenbedarf gegeben. Grö-
ßere Anlagen, die anteilig oder überwie-
gend der Einspeisung in das Netz dienen, 
sind im Geltungsbereich der Gestaltungs-
satzung daher nur eingeschränkt zu erwar-
ten.  

 
 
Berücksichtigung 

23. Zweckverband Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung Ostharz 
 
„…nach Prüfung der Unterlagen 
gibt es seitens des Zweckverban-
des Ostharz keine Einwände oder 
Anmerkungen gegen den Ent-
wurf…“ 
 
 

03.07.2024  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Berücksichtigung 
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25. 50Hertz Transmission GmbH 
 
„Nach Prüfung der Unterlagen 
teilen wir Ihnen mit, dass sich im 
Plangebiet derzeit keine von der 
50Hertz Transmission GmbH be-
triebenen Anlagen (z. B. Hoch-
spannungsfreileitungen und -
kabel, Umspannwerke, Nachrich-
tenverbindungen sowie Ver- und 
Entsorgungsleitungen) befinden 
oder in nächster Zeit geplant sind.  
Diese Stellungnahme gilt nur für 
den angefragten räumlichen Be-
reich und nur für die Anlagen der 
50Hertz Transmission GmbH…“ 

02.07.2024  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Berücksichtigung 

28. 
 

Mitteldeutsche Netzgesellschaft-
Gas mbH 
 
„… bezugnehmend auf Ihre Anfra-
ge vom 01.07.2024 teilen wir 
Ihnen mit, dass unsere Stellung-
nahme vom 28.11.2023 in allen 
Punkten für weitere zwei Jahre 
ihre Gültigkeit behält…“ 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf: 
„Nach der Durchsicht der von 
Ihnen eingereichten Unterlagen 
konnten wir feststellen, dass sich 
in dem von Ihnen ausgewiesenen 
Planungsbereich keine Versor-
gungsanlagen befinden, weshalb 

03.07.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.11.2023 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
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wir Ihrer Maßnahme ohne Aufla-
gen uneingeschränkt zustimmen.“ 

30. Fernwasserversorgung Elbaue-
Ostharz GmbH 
 
„unsererseits wird gegen o. g. 
Maßnahme kein Einwand erho-
ben, da sich in diesem Bereich 
keine Anlagen oder Anlagenteile 
der Fernwasserversorgung Elbau-
e-Ostharz GmbH befinden. 
 
Die Stellungnahme hat eine Gül-
tigkeit von 6 Monaten…“ 

09.07.2024  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Berücksichtigung 

31. Mineralölverbundleitung Schwedt 
GmbH 

 
„…unsererseits wird gegen die o. 
g. Maßnahme kein Einwand erho-
ben, da sich im gekennzeichneten 
Bereich Ihrer uns zugesandten 
Unterlagen keine Anlagen oder 
Anlagenteile unseres Unterneh-
mens befinden bzw. diese von 
Ihrem Vorhaben nicht beeinflusst 
werden. 
Die Gültigkeit unserer Standort-
auskunft Nr. A 194/23 vom 
29.11.2023 [Anm. Welterbestadt 
Quedlinburg: wortgleich mit obi-
gem Absatz] bleibt demnach voll-
inhaltlich bestehen.“ 
 

01.07.2024  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Berücksichtigung 
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32. GDMcom 
 
„bezugnehmend auf Ihre oben 
genannte/n Anfrage(n), erteilt 
GDMcom Auskunft zum angefrag-
ten Bereich für die folgenden 
Anlagenbetreiber: 
Anlagenbetreiber Hauptsitz Be-
troffenheit Anhang [Anm. der 
Welterbestadt Quedlinburg: ta-
bellarische Auflistung] 
 
Erdgasspeicher Peissen GmbH 
Halle nicht betroffen Auskunft 
Allgemein 
 
Ferngas Netzgesellschaft mbH 
(Netzgebiet Thüringen-Sachsen) ¹ 
Schwaig b. Nürnberg nicht betrof-
fen Auskunft Allgemein 
 
ONTRAS Gastransport GmbH ² 
Leipzig nicht betroffen Auskunft 
Allgemein 
 
VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig 
nicht betroffen Auskunft Allge-
mein 
… 
Diese Auskunft gilt nur für den 
dargestellten Bereich und nur für 
die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit 

08.07.2024  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Berücksichtigung 
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Anlagen weiterer Betreiber ge-
rechnet werden muss, bei denen 
weitere Auskünfte einzuholen 
sind! 
 
Anhang – Auskunft Allgemein 
 
ONTRAS Gastransport GmbH, 
Ferngas Netzgesellschaft mbH 
(Netzgebiet Thüringen-Sachsen), 
VNG Gasspeicher GmbH, 
Erdgasspeicher Peissen GmbH 
 
Im angefragten Bereich befinden 
sich keine Anlagen und keine zur-
zeit laufenden Planungen der/s 
oben genannten Anlagenbetrei-
ber/s. Wir haben keine Einwände 
gegen das Vorhaben. Auflage: 
Sollte der Geltungsbereich bzw. 
die Planung erweitert oder verla-
gert werden oder der Arbeits-
raum die dargestellten Planungs-
grenzen überschreiten, so ist es 
notwendig, eine erneute Anfrage 
durchzuführen. Sofern im Zuge 
des o.g. Vorhabens Baumaßnah-
men vorgesehen sind, hat durch 
den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor 
Baubeginn - eine erneute Anfrage 
zu erfolgen. 
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
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Weitere Anlagenbetreiber 
Bitte beachten Sie, dass sich im 
angefragten Bereich Anlagen Drit-
ter befinden können, für die 
GDMcom für die Auskunft nicht 
zuständig ist. 

 
Kirchen 
 

 
Lfd.-
Nr. 

 
Träger öffentlicher Belange 
Sonst. Interessenvertretungen 
Anregungen, Hinweise, Bedenken 
 

 
Stellungnahme 
vom 
 

 
Abwägung (A) 

 
Abwägungsvorschlag (B) 

33. Evangelische Kirchengemeinde 
Quedlinburg 
 
„…Zu §11 (1) der Gestaltungssat-
zung 
Die Neufassung sieht vor, „stra-
ßenseitige Mauern und Zaunanla-
gen ... zu erhalten und nach Mög-
lichkeit in ihrer Ausführung wie-
der herzustellen“ (sind). Bisher 
betrifft diese Festlegung lediglich 
„historische Mauern und Gitter“. 
Die Kirchengemeinde hat im Alt-
stadtgebiet mehrere Grundstü-
cke, die mit Zäunen eingefriedet 
sind. Als markantes Beispiel kann 
die Nikolaikirche mit dem einge-
friedeten Nikolaikirchhof gelten. 
Würde die Satzung entsprechend 
dem Vorschlag neu gefasst, müss-
te der dort eingebaute Zaun, der 

23.07.2024  
 
 
Es ist keine zwingende Vorgabe, einen 
Zaun in exakt der gleichen Ausführung 
wieder zu errichten. Es wurde bewusst die 
Formulierung „…nach Möglichkeit in ihrer 
Ausführung wiederherzustellen…“ gewählt, 
damit in begründeten Einzelfällen die 
straßenseitigen Einfriedungen auch in 
einer gestalterisch besseren Lösung reali-
siert werden können. In der Begründung 
zum Entwurf der Neufassung der Gestal-
tungssatzung ist dies unter Punkt 4.11 
explizit aufgeführt. Gestalterische Verbes-
serungen werden ausdrücklich begrüßt 
und sind eine Begründung für eine vom 
Bestand abweichende Ausführung. Was 
unter einer besseren Gestaltung zu ver-
stehen ist, kann den Anforderungen an zu 
errichtende Einfriedungen dem § 11 Abs. 2 

 
 
 
Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 
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vermutlich in den 1970er oder 
1980er Jahren als Maschendraht-
zaun errichtet worden war, so 
erhalten bleiben und nach Be-
schädigungen oder Baumaßnah-
men wieder hergestellt werden. 
Ohne dass im Augenblick eine 
Alternative durch uns beschlossen 
ist, ist es fraglich, ob für den Fall, 
dass dieser Zaun abgebaut wird, 
dann eine Wiedererrichtung in 
der jetzigen Form wirklich wün-
schenswert wäre. Die Neufassung 
der Satzung würde das unbedingt 
verlangen. 
Im Entwurf für die Gestaltungs-
satzung wurde der Begriff „histo-
risch“ bewusst gestrichen, um die 
Bedeutung der Einfriedung als 
solche für die Straßenflucht her-
vorzuheben. Jedoch müsste eine 
Formulierung gefunden werden, 
die der Einfriedung eine gewisse 
ästhetische Qualität abverlangt. 
(Vielleicht: „in einer dem Stadt-
bild/dem Straßenzug ästhetisch 
und qualitativ angemessenen 
Ausführung“) Außerdem müsste 
die Bedeutung der Einfriedung für 
die Geschlossenheit des Straßen-
zugs zum Ausdruck kommen oder 
es müsste die Möglichkeit von 
Ausnahmen eingeräumt werden. 

entnommen werden. Damit ist für Be-
troffene der Regelungsinhalt ausreichend 
klar beschrieben, lässt aber dennoch in 
begründeten Einzelfällen eine mit der 
Welterbestadt Quedlinburg und der Unte-
ren Denkmalschutzbehörde abgestimmte 
abweichende Lösung zu. 
Bisher nicht vorhanden war dieser Ermes-
sensspielraum für den Erhalt einer Grund-
stückseinfriedung, da das Instrument der 
Abweichung zur Verfügung stand. Dieser 
Weg ist für eine gestalterische Aufwertung 
zu umständlich und auch sachlich nicht 
begründet. Es sollen keine einfachen und 
gestalterisch wertlosen Zäune geschützt 
werden, sondern die straßenflucht- und 
stadtbildprägenden Grundstückseinfrie-
dungen. Damit solche einfachen Einfrie-
dungen im Einzelfall aufgewertet werden 
können, soll der Text der Neufassung der 
Gestaltungssatzung entsprechend ange-
passt werden. Bestandsanlagen sind „nach 
Möglichkeit“ zu erhalten, was eine Verän-
derung zu Gunsten einer besseren Gestal-
tung erlaubt. 
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Der jetzige grüne Maschendraht-
zaun um den Nikolaikirchhof hat 
keine Funktion hinsichtlich der 
Visualisierung einer Straßenflucht, 
er dient lediglich dem Schutz der 
Grünanlage. Im Falle einer (Neu-
)Gestaltung des Kirchhofs müsste 
bei der jetzigen Entwurfsfassung 
unbedingt eine Einfriedung wie-
der hergestellt werden, was die 
Gestaltungsmöglichkeiten erheb-
lich einschränken würde, ohne 
dass hier die Intention der Gestal-
tungssatzung überhaupt zum Tra-
gen kommt…“ 

 
Nachbargemeinden 
 

 
Lfd.-
Nr. 

 
Träger öffentlicher Belange 
Sonst. Interessenvertretungen 
Anregungen, Hinweise, Bedenken 

 

 
Stellungnahme 
vom 

 

 
Abwägung (A) 

 
Abwägungsvorschlag (B) 

39. Stadt Thale 
 
„…Nach Prüfung der Unterlagen 
können wir Ihnen mitteilen, dass 
die Belange der Stadt Thale durch 
die Neufassung der Gestaltungs-
satzung gemäß Beschluss des 
Stadtrates der Welterbestadt 
Quedlinburg vom 30.05.2024 
nicht beeinträchtigt werden. Wir 
haben keine Bedenken oder An-

08.07.2024  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Berücksichtigung 
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regungen vorzubringen…“ 

40. Verbandsgemeinde Vorharz 
 
„… gegen das o. g. Vorhaben der 
Welterbestadt Quedlinburg be-
stehen von Seiten der Gemeinde 
Harsleben, der Gemeinde Ditfurt, 
der Gemeinde Selke-Aue und der 
Stadt Wegeleben keine Einwände 
oder Bedenken. Hinweise bzw. 
Anregungen werden von den Ge-
meinden und der Stadt nicht vor-
gebracht. Baurechtliche Belange 
werden nicht berührt…“ 

11.07.2024  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Berücksichtigung 

 

Sonstige Träger öffentlicher Belange 
 

 
Lfd.-
Nr. 

 
Träger öffentlicher Belange 
Sonst. Interessenvertretungen 
Anregungen, Hinweise, Bedenken 
 

 
Stellungnahme 
vom 
 

 
Abwägung (A) 

 
Abwägungsvorschlag (B) 

44. Die Autobahn GmbH des Bundes 

 
„Der Geltungsbereich der „Örtli-
chen Bauvorschrift über die äu-
ßere Gestaltung baulicher Anla-
gen, Werbeanlagen und Waren-
automaten in der Altstadt Qued-
linburg (Gestaltungssatzung)“, 
der die städtebauliche Entwick-
lung der Altstadt von Quedlin-
burg regelt, befindet sich in gro-
ßem Abstand zur BAB A 36, in-

09.07.2024  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Berücksichtigung 
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soweit außerhalb der für bauli-
che Anlagen längs an Bundesau-
tobahnen nach § 9 Abs. 1 FStrG 
(Bundesfernstraßengesetz) gel-
tenden Anbauverbotszone (Ent-
fernung bis zu 40 m gemessen 
vom äußeren Fahrbahnrand) 
sowie auch weit außerhalb der 
Baubeschränkungszone, § 9 Abs. 
2 FStrG (Entfernung bis zu 100 m 
gemessen vom äußeren Rand 
der gefestigten Fahrbahn). Aktu-
elle Ausbauplanungen sowie 
externe landschaftspflegerische 
Maßnahmen der Autobahn 
GmbH werden durch das Vorha-
ben nicht berührt. Seitens der 
Autobahn GmbH des Bundes 
bestehen keine Einwände, Aufla-
gen oder Hinweise zu diesem 
Vorhaben…“ 

48. Deutscher Wetterdienst 
 
„…Der DWD hat keine Einwände 
gegen die von Ihnen vorgelegte 
Planung, da keine Standorte des 
DWD beeinträchtigt werden 
bzw. betroffen sind…“ 

17.07.2024  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
Berücksichtigung 

56. Deutsche Telekom Technik 
GmbH 
 
„…Im gekennzeichneten Pla-
nungsbereich befinden sich Tele-

04.07.2024  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Berücksichtigung 
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kommunikationslinien der Tele-
kom. Bestandsunterlagen kön-
nen Sie bei Baumaßnahmen von 
der Kabelanweisung via Internet 
https://trassenauskunftkabel.tel
ekom.de entnehmen, oder neue 
detaillierte Stellungnahmen mit 
genaueren Lageplänen anfor-
dern. Auf unsere Linien ist unbe-
dingt Rücksicht zu nehmen. Ein-
zelmaßnahmen bitten wir mit 
uns abzustimmen…“ 

 

Welterbe 
 

 
Lfd.-
Nr. 

 
Träger öffentlicher Belange 
Sonst. Interessenvertretungen 
Anregungen, Hinweise, Bedenken 
 

 
Stellungnahme 
vom 
 

 
Abwägung (A) 

 
Abwägungsvorschlag (B) 

58. Icomos 
 
„…Dessen ungeachtet habe ich 
den Entwurf der Neufassung 
gelesen und habe keine Anmer-
kungen. Unsere (positive) Stel-
lungnahme kann ich Ihnen bis 
Mitte, spätestens Ende Oktober 
zukommen lassen…“ 

13.09.2024  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine zusätzliche Stellungnahme ist angesichts 
des zustimmenden Votums nicht erforderlich, 
da eine Stellungnahme nicht an eine Form ge-
bunden ist. Auch diese per E-Mail übersandte 
Aussage ist zulässig. 
Die Neufassung der Gestaltungssatzung hat das 
Ziel, das Welterbe zu schützen, aber dennoch 
zeitgemäße und zukunftsorientierte Lösungen 
zu finden, die eine weitere Nutzung der Bau-
substanz ermöglichen. Die in Bezug auf Solar-
anlagen getroffenen Regelungen konkretisie-
ren die Anforderungen an welterbekonforme 

 
 
Beachtung 
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technische Anlagen und erlauben Einzelfallent-
scheidungen an Hand einer verständlichen, 
dem Bestimmtheitsgebot entsprechenden 
Satzung. Somit ist eine welterbeverträgliche 
Lenkung des Baugeschehens möglich. 

 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
 

 
Lfd.-
Nr. 

 
Private Stellungnahmen 
Anregungen, Hinweise, Bedenken 
 

 
Stellungnahme 
vom 
 

 
Abwägung (A) 

 
Abwägungsvorschlag (B) 

 

Interne Beteiligung 
 

 
Lfd.-
Nr. 

 
Träger öffentlicher Belange 
Sonst. Interessenvertretungen 
Anregungen, Hinweise, Bedenken 
 

 
Stellungnah-
me vom 
 

 
Abwägung (A) 

 
Beschlussvorschlag (B) 

59. 0.1 Wirtschaftsförderung, Welt-
erbe-, City- und Beteiligungsma-
nagement 
 
„…wurde der Punkt Sonnenschir-
me nicht berücksichtigt?  
…“ 
 

01.07.2024  
 
 
 
Freistehende Sonnenschirme im öffentli-
chen Straßenraum werden über ein noch 
in Erstellung befindliches Handbuch zur 
Anwendung der Sondernutzungssatzung 
geregelt. Im privaten Raum ließen sich 
Sonnenschirme wegen der fehlenden Ein-
sehbarkeit meist nicht kontrollieren und 
haben wegen der fehlenden Einsehbarkeit 
auch kaum gestalterische Auswirkungen. 
Die wenigen einsehbaren privaten Berei-
che sind aus Sicht der Bauverwaltung und 
Stadtentwicklung nicht regelungsbedürf-

 
 
 
 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
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tig. Solche Schirme sind aus Sicht des 
Denkmalschutzes nicht besonders interes-
sant, weswegen hier auf einen Passus in 
der Gestaltungssatzung verzichtet wird. 

 

Zu 9. Landesbetrieb für Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt 

 

Flurstueckskennzeichen Flur Gemarkung Nutzungen Eigentuemer Spalte1 

15124203702006______ 37 Quedlinburg Fliegewässer: 265 Land Sachsen-Anhalt, LHW  
15124203702320______ 37 Quedlinburg Fliegewässer: 132 Land Sachsen-Anhalt, LHW  
15124203700836______ 37 Quedlinburg Fliegewässer: 111 Land Sachsen-Anhalt, LHW  
15124203701771______ 37 Quedlinburg Fliegewässer: 1374 Land Sachsen-Anhalt, LHW  
15124203700642______ 37 Quedlinburg Fliegewässer: 236 Land Sachsen-Anhalt, LHW  
15124203701827______ 37 Quedlinburg Fliegewässer: 208 Land Sachsen-Anhalt, LHW  
15124203701981______ 37 Quedlinburg Fliegewässer: 677 Land Sachsen-Anhalt, LHW       

15124203702004______ 37 Quedlinburg Fliegewässer: 249 Land Sachsen-Anhalt, LHW  
15124203701973______ 37 Quedlinburg Fliegewässer: 548 Land Sachsen-Anhalt, LHW  

15124203700734______ 37 Quedlinburg 
Siedlung, Bes. funktionale P.: 
1423 

Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, Am Schloß 4, 39279 Gom-
mern  

15124203700640______ 37 Quedlinburg Fliegewässer: 171 Land Sachsen-Anhalt, LHW  
15124203702045______ 37 Quedlinburg Fliegewässer: 2054 Land Sachsen-Anhalt, LHW  
15124203701798______ 37 Quedlinburg Fliegewässer: 405 Land Sachsen-Anhalt, LHW  

151242037000900005__ 37 Quedlinburg 
Siedlung, Bes. funktionale P.: 
1951 Land Sachsen-Anhalt, WE 04900  
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Zu 14. Landesamt für Vermessung Geoinformation 
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Zu 30. Fernwasser Elbaue-Ostharz GmbH 
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Zu 32. GDMcom 

  



 43 

 


